Vertrag

 über die Errichtung einer

Betriebsgemeinschaft

zwischen 

Partner A
Name



Adresse



Ort


geb. _______________
Heimatort _________________

Und

Partner B
Name



Adresse
 


Ort


geb. _______________
Heimatort _________________

Partner B
Name



Adresse
 


Ort


geb. _______________
Heimatort _________________

als Betriebsgemeinschaft im Sinne einer einfachen Gesellschaft gemäss Art. 530 ff.

Errichtung

1.1 Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die gemeinsame Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbetriebe.

1.2 Vertragsbeginn
1.1.2007 

1.3 Vertragsdauer

Der Gesellschaftsvertrag wird für     1 Jahre abgeschlossen, d.h. bis zum 31.12.200 

Er verlängert sich jeweils stillschweigend um  ein Jahre

1.4 Kündigung

Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate. Sie muss schriftlich auf den 1. Januar oder den 1. Mai des folgenden Jahres erfolgen.

2 Anteile der Gesellschafter

2.1 Einbringen zu Gesamteigentum

Die Partner bringen die im Anhang 1 bzw. Inventar umschriebenen Vermögenswerte (Kapitalien, Vieh- und Fahrhabe, etc.) zu Gesamteigentum in die Gesellschaft ein. Deren Gegenwert wird gemäss der Eröffnungsbilanz für die Buchhaltung jedem Partner als Eigenkapitaleinlage angerechnet.

2.2 Einbringen zur Nutzung

Die Partner überlassen der Gesellschaft die im Anhang 1 umschriebenen Vermögensbestandteile (Grundstück, Gebäude und Produktionsrechte, etc.) zu den dort festgelegten jährlichen Entschädigungen zur Nutzung. Die Pachtzinse für die eigene Liegenschaft, der  Zins auf dem Eigenkapital und, je nach Abmachung, die Nutzungsrechte sind jeweils auf den 15. Dezember zu bezahlen, erstmals am 15.12.2006 

3 Geschäftsführung und Beschlussfassung

3.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung nach aussen steht unter Vorbehalt von Ziffer 3.2 grundsätzlich jedem Partner einzeln zu. Hingegen verpflichten sich die Partner, die mit der Geschäftsführung zusammenhängenden Fragen regelmässig zu besprechen.

3.2 Grundsatzentscheide

Grundsatzentscheide sind von beiden Partnern einstimmig zu treffen. Als solche gelten Entscheide über:

a) Änderungen des Gesellschaftsvertrages

b) Festlegung der Abrechnungsmodalitäten und der Höhe der Verrechnungssätze

c) Wesentliche Fragen der Betriebsorganisation und Arbeitsteilung (Fruchtfolge, Ferien- und Freizeitregelung, Beschränkung der Geschäftsführung, Vertretung nach aussen, etc.), soweit sie die gemeinsame Nutzung der Produktionsfaktoren betreffen

d) Käufe und Verkäufe über Fr. .............. im Einzelfall sowie Investitionen und deren Finanzierung, welche die im Gesamteigentum stehenden Vermögenswerte betreffen

e) Festlegung der Höhe der monatlichen Vorbezüge der einzelnen Partner zu Lasten der Rechnung und Festlegung der Verteilung des gemeinsamen Einkommens am Ende des Geschäftsjahres

f) Genehmigung der Jahresrechnung und der Bilanz

g) Aufnahme von Krediten im Rahmen des Gesellschaftszweckes

h) Aufnahme neuer Partner

i) Die Anstellung der Angestellten

4 Finanzielles

4.1 Investitionen

Investitionen ins Gesamteigentum (Machinen, Vieh und Fahrhabe, etc.) werden auf Rechnung der Gesellschaft vorgenommen, soweit die Nutzung vorwiegend durch die BG erfolgt.

Investitionen in die Liegenschaft werden vom Eigentümer finanziert.

Die Kosten für Unterhalt und Reparaturen an den Gebäuden gehen wie im Pachtrecht zu Lasten der Eigentümer.

4.2 Betriebskosten

Die Gesellschaft trägt:

a) Die Direkt-, die Struktur und die allgemeinen Betriebskosten, inkl. die kleineren Reparaturen (analog einem Pächter) an Grundstücken, die ihr zur Nutzung überlassen sind

b) Die Kosten jener Vermögenswerte, die sich im Gesamteigentum der Gesellschaft befinden;

c) Die Nutzungsentschädigungen gemäss Anhang 1

4.3 Abgrenzung

Insbesondere sind folgende Abgrenzungen zu berücksichtigen:

d) Die Strom- und Wasserkosten für den Oekonomieteil werden von der Gesellschaft beglichen. Falls die Abgrenzung nicht genau feststellbar ist, wird den Partnern zugunsten der Gesellschaft ein jährlich festzulegender Privatanteil belastet

e) Die Telefonkosten gehen zu Lasten der Partner. Diesen wird zu Lasten der Gesellschaft eine jährlich festzulegende Pauschalentschädigung vergütet;

f) Für die Benützung der Privatautos für betriebliche Zwecke wird den Partnern zu Lasten der Gesellschaft eine jährlich festzulegende Pauschalentschädigung vergütet;

g) Die Mithilfe eines Partners bei Hauptreparaturen oder wertvermehrenden Investitionen an den Grundstücken und Gebäuden des anderen Partners ist privat abzurechnen. Dasselbe gilt auch für Waldarbeiten. 

4.4 Buchhaltung

Die Partner verpflichten sich, für die Gesellschaft eine Buchhaltung zu führen. Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen

Verantwortlich hierfür ist der Partner ....., wobei der andere jederzeit sämtliche Akten und Belege einsehen darf.

4.5 Vorbezüge

Die Partner haben in Anrechnung an ihren Einkommensanteil Anspruch auf monatliche Vorbezüge, soweit dies von der Liquidität des Betriebes her gesehen möglich ist. Die definitive Verteilung des Gesamteinkommens hat jeweils am Ende des Geschäftsjahres in nachstehender Reihenfolge zu geschehen:

h) Verrechnung aller Löhne,  Entschädigungen der Familienangehörigen

i) Abgeltung der Entschädigungen gemäss Anhang 1

j) Verteilung des verbleibenden Resteinkommens nach geleisteten Arbeitstagen oder nach Beteiligung

k) Die so ermittelten Anteile der Partner am Gesamteinkommen sind mit den Vorbezügen zu verrechnen. Nichtbezogene Einkommensanteile werden dem Eigenkapital oder den Darlehen der einzelnen Partner gutgeschrieben, zuviel bezogene davon in Abzug gebracht.

l) Abgeltung des Zinsanspruches auf dem Eigenkapital zu Beginn des Rechnungsjahres, sowie der privaten Darlehen an den Betrieb zum Zinsfuss für 1. Hypothek am Ende des betreffenden Rechnungsjahres der _________________________

5 Weitere Rechte und Pflichten

5.1 Arbeitsleistung

Die Partner stellen ihre Arbeitskraft gemäss separater Abmachung ganz oder teilweise in den Dienst der Gesellschaft.  Die möglichen Arbeitsleistungen und den Entschädigungsmodus werden im Anhang geregelt

5.2 Ausserbetriebliche Tätigkeiten

Soweit es die Arbeit auf dem Betrieb zulässt oder gemäss vorgängiger Absprache, kann jeder Partner einer ausserbetrieblichen Tätigkeit nachgehen. 

Eine verkürzte Arbeitszeit auf dem Betrieb wird über die Gewinnverteilung (Arbeitsentschädigung der geleisteten Stunden oder Tage) angemessen berrücksichtigt.

5.3 Freizeit, Ferien, und Weiterbildung

Jeder Partner hat Anspruch auf angemessene Freizeit, Ferien und Weiterbildung. Die Gesellschaft beschliesst über deren Dauer sowie deren Zeitpunkt 

5.4 Militärdienst/Zivilschutz

Für Arbeitsunterbruch wegen obligatorischem Militär- oder Zivilschutzdienst (WK/EK) steht dem Gesellschafter die Erwerbsausfallentschädigung zu. 

5.5 Krankheit und Unfall

Jeder Partner ist verpflichtet, sich auf seine Kosten für die Risiken für Krankheit und Unfall, sowie Erwerbsausfall zu versichern. Die Erwerbsausfalleversicheung sollte mindestens Fr. 150.- ab dem 31. Tag für 720 Tage betragen. Bis zu 30 Arbeitstage werden von der Gemeinschaft entschädigt. Danach wird dem Partner die Erwerbsausfallentschädigung als Einkommensersatz dienen.

5.6 Familieneigene und fremde Arbeitskräfte

Mitarbeitende Familienmitglieder werden zu einem jährlich festzulegenden Ansatz entschädigt.

Über die Anstellung von familienfremden Arbeitskräften trifft die Gesellschaft einen Grundsatzentscheid (gemäss 3.2). Sofern einer der Partner einem Angestellten Unterkunft und Verpflegung gewährt, hat er gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf angemessene Entschädigung der dadurch verursachten Aufwendungen.

5.7 Naturallieferungen und andere Leistungen

Je nach Bedarf können für den eigenen Haushalt Milch und Fleisch bezogen werden. Die Naturalbezüge sind zu selbskostendeckenden Preisen zu verrechnen.

6 Auflösung und Liquidation

6.1 Auflösung

Die Gesellschaft wird aufgelöst:

m) durch Kündigung gemäss Ziffer 1.4

n) durch gegenseitige Übereinkunft;

o) durch Urteil des Richters im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Gründen gemäss Art. 545 Abs. 2 OR

p) wenn der Liquidationsanteil eines Partners zur Zwangsverwertung gelangt oder ein Partner in Konkurs fällt oder bevormundet wird

q) beim Tod eines Partners, sofern der verbleibende Partner mit den Erben des Verstorbenen nicht die Fortsetzung der Gesellschaft vereinbart

r) sobald die AHV/IV-Ausgleichskasse einem Partner mindestens eine halbe IV-Rente zuspricht.

6.2 Liquidation

Vor Auflösung der Gesellschaft sind die Vermögensbestandteile wie folgt zu liquidieren:

1. Rücknahme der von den Partnern der Gesellschaft gemäss Anhang 2 zur Nutzung überlassenen Produktionsrechte (Milchkontingt
, Rübenkontingent usw.)

2. In den ersten zwei Jahren: Rücknahme der eingebrachten Vieh- und Fahrhabe nach Ausgleichung der Wertveränderungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte (20% Wertverminderung auf dem Buchwert pro Jahr auch auf wertvermehrenden Reparaturen)

3. Aufteilung der ausstehenden Guthaben, der Kassa- und Banksaldi am Auflösungstag

4. Realteilung bei Einigkeit (z.B. abwechselnde Auswahl der Tiere) 

5. Aufteilung des Erlöses der internen
 oder  öffentlichen Versteigerung
 des Vieh

6. Aufteilung des Erlös der internen oder öffentlich Versteigerung der Fahrhabe (analog Punkt 3)
7. Übernahme der Gebäude durch den Eigentümer gemäss Baurechtvertrag

8. Tilgung allfälliger gemeinsamer Schulden und Forderungen

9. Rückzahlung der Bankdarlehen

10. Entschädigung des Eigenkapitals und ev. der Produktionsrechte bis zum Liquidationstag

11. Rückzahlung der Privatdarlehen

12. Verteilung des Liquidationsüberschusses bzw. -verlustes zu gleichen Teilen;

Nach Aufteilung des Überschusses bzw. Verlustes ist dieser Gemeinschaftsvertrag aufgelöst.

Auf Wunsch oder bei Uneinigkeit zwischen den Partner wird je einen Rechtsvertreter und/oder einen Liquidator (z.B. der Buchhalter) bestimmt.

7 Streitigkeiten

7.1 Schlichtungsstelle

Entstehen aus diesem Vertrag Streitigkeiten zwischen den Partnern, so ist vorerst die landwirtschaftliche Beratungsstelle Grangeneuve oder den Friedensrichter als Schlichtungsstelle anzurufen.

7.2 Rechtsschutz

Streitigkeiten, die von der Schlichtungsstelle nicht bereinigt werden können, sind vor dem ordentlichen Gericht geltend zu machen.

8 Vorbehalt der Anerkennung durch die zuständige Amtsstelle

Vorliegender Vertrag tritt erst in Rechtskraft, wenn die zuständige Amtsstelle die darin begründete Betriebsgemeinschaft im Sinne von Art. 10 der Verordnung über die landwirtschaftlichen Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 anerkannt hat.

9 Bemerkungen


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Die Vertragspartner:

Ort, Datum
__________________________
Die Vertragspartner:


__________________________
_______________________

Partner A
Partner B

Anhang 1

1.  Der Gesellschaft zu Gesamteigentum eingebrachte Aktiven und Passiven


	
	Partner A
	Partner B
	Total

	Aktiven 1)
Bareinlage

Anderes Finanzvermögen
	

	

	


	Selbstproduzierte Vorräte

Zugekaufte Vorräte

Feldinventar
	

	

	


	Rindvieh, Schweine, übrige Tiere
	

	

	


	Maschinen, Zugkräfte und Auto



	

	

	


	Total Aktiven
	

	

	


	Passiven

Fremdkapital  2)

Darlehen Privat

Eigenkapital  3)
	

	

	

	Total Passiven
	

	

	



1) Bewertung gemäss der Inventar-Schätzung

2) Ausstehende Rechnungen werden gesondert von den Partner bezahlt bzw . Guthaben werden entsprechend Gutgeschrieben. Verpflichtungen die vor der Gründung in gegenseitigem Einverständnis für die BG eingegangen wurden, werden direkt in die Buchhaltung übernommen.  

3) Verzinsung des Eigenkapitals vor Abschluss zum Zinssatz für 1. Hypotheken (Stand am 1.1. des Geschäftsjahres) der örtlichen Raiffeisenbank.

Anhang 2

2.   Der Gesellschaft zur Nutzung überlassene Grundstücke, Gebäude und Produktionsrechte

	
	Partner A
	Partner B

	
	Fläche 

ha
	Entschädigung

Fr.
	Fläche

ha
	Entschädigung Fr.

	1. Eigene Grundstücke

2. Pachtland

Total
Fläche / Pachtzins
	


	

	

	


	3.  Gebäude
	

	


	

	


	4.   Produktionsrechte

Milchkontingent in Kg




	

	


	

	




3. Entschädigungen gemäss 4.3 


Pauschale Rückerstattungen für Privat bezahlte Betriebskosten

	
	Partner A
	Partner B

	
	Entschädigung

pro Monat
	Entschädigung

Fr./ Jahr
	Entschädigung

pro Monat
	Entschädigung

Fr./ Jahr

	a)   Wasser

 Strom


	

	

	

	


	b)    Telefon
	

	

	

	



	c)    Privatauto



	

	

	

	


	Total
	

	

	

	



Diese Entschädigungen sind monatlich zu vergüten

4. Entschädigung der Arbeiten
a)     Die Aufteilung des Einkommens erfolgt 
nach Arbeitstagen


(nichtzutreffendes streichen)
Nach geleisteten Stunden


in %
Partner A
_____%



Partner B
_____%

b) 
die Familienmitglieder werden mit Fr.  _______​​pro Std. entschädigt










� 	Veränderung des gemeinsamen Milchkontingentes, welche während der Vertragsdauer auf Flächenänderungen des Betriebes eines Partners zurückzuführen sind, werden im Rahmen der Liquidation bei der Aufteilung des gemeinsamen Kontingentes allein dem ursprünglichen Einzelkontingent des betreffenden Partners zugerechnet, bzw. von demselben in Abzug gebracht. Veränderungen des gemeinsamen Milchkontingentes, welche auf bewirtschaftungsunabhängige Faktoren, wie z.B. auf eine allgemeine Kontingentskürzung zurückzuführen sind, werden bei der Aufteilung von den Partnern im Verhältnis zu den von ihnen ursprünglich eingebrachten Einzelkontingenten getragen.





� 	interne Versteigerung: dem Meistbietenden unter den Partnern


� 	Wenn einer der Partner eine öffentliche Steigerung wünscht so wird keine Realteilung angewandt





Mustervertrag  2005, agro-flex Beratung Martin Hauser, 1716 Plaffeien

2

